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I). Gänzlich arme Gemeinden unterstützt der Staat durch Extrazulagen

(§19 ist bestimmter zu redigiren).

Dieß in Kürze unsere Beschlüste; möge die oberste Landesbehörde diese

oder ähnliche Bestimmungen bald zum Gesetz erheben. Ohne eine sorgenfreie

Existenz des Lehrers siud alle Réglemente, Pläne, Cirkulare Nichts und nützen

Nichts. „Passende Lehrmittel lassen sich leicht machen, aber gute Lehrer

regnet's nicht vom Himmel!"

— Langenthal, Sekundärschule. Die hiesige Sekundärschule

wird dieses Äahr von 106 Schülern besucht, die sich so vertheilen:

Kirchgemeinde. I. Kl. II. Kl. III. Kl. IV. Kl. Zusam

Langenthal 16 12 18 11 57

Aarwangen 1 3 — 2 6

Wvnau — 1 — — 1

Roggwyl 1 2 1 k

Melchnau — — 1 — 1

Lctzwyl 2 1 7 11

Bleienbach 2 1 1 1 5

Thunstetten 2 3 3 1 9

Fremde, deren Ettern nicht ini

Schulbezirk wohnen 6 2 — 2 10

30 25 26 25 106

Solothurn. Patentirung. Folgende Lehrer sind in Folge der

nach Z 50 des Schul- Gesetzes unterm 15. und 18. Mai abhin stattge-

fundenen Prüfung vom Regicrungsrath definitiv in den Lehrerstand

aufgenommen worden: Andres, N., in Oberramsern; Born, U. I, m Su-
bingen; Berger, Zk., in Oberbuchsiten; Emch, Albrecht, in Lüterswil; Kupfer,

Johann, in Gichenbach ; Lehmann, Mauriz, in Egerkiugen; Leu, Alois, in

Witterschwil; Schenker, I., in Eppenberg; Studer, Bernhard, in Hägendorf.

Born, Lehmann, Schenker und Studcr seien aber erst mit dem Beginn der

nächsten Winterschule als definitiv in den Lehrerstand aufgenommen zu be»

trachten. (5 50 litt b Schulgesetz).

Basel. Mädchen-Fortbildungsschule. Jn einer Eingabe an die

Regierung ersticht Hr. Autistes Burckhardt Namens mancher Eltern um
Errichtung einer Fortbildungsschule für die iu gesetzlichem Alter aus den Ge-

meindcschulen austretenden Märchen. In dieser auf etwa zwei Jahreskurse

zu berechnenden Schule wären uach der Ansicht des Memorials keine weiblichen

Handarbeiten zu lehren und würden die betreffenden Mädchen nicht Vor-
u»d Nachmittags, sondern entweder am Vornnttage oder Nachmittags einen
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